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GESCHICHTE UND RECHT.

Die Dynasten von Räzüns oder die Brun von Räzüns *).

Die Genealogie der Freiherrn von Räzüns ist beinahe durchgängig dunkel, und
es möchte daher eine Zusammenstellung urkundlicher Daten zur Beantwortung der
'rage, ob die Brun von Räzüns von den alten Dynasten des Namens abslammen oder
'''cht, nicht unwichtig sein. Bekanntlich behaupten mehrere Chronisten das Letztere,
üud eine Noliz in No. 4 des Anzeigers von 1864 hat erst kürzlich auf die Frage
auftnerksam gemacht und veranlasst mich zu vorliegender Einsendung.

Jener Hainricus de Ruzunnes, welcher von 1255 bis 1288 (1290/98) 2)

°fter »nobilis« genannt wird, gehört unzweifelhaft der alten Dynastenfamilie an,
^esshalb es unnöthig ist, in das Dunkel noch früherer Zeiten zurückzugreifen. Dieser
"ainricus hat anno 1288 Leibeserben und nennt sich »senior«.

Anno 1299 erscheint als erster Laienzeuge »Herr Brune von Rüzünnes«.
offenbar der gleiche urkundet anno 1302 unter dem Namen »Hainrieh Brune von
^üzuns«, wo sein Schwiegersohn Johann von Rielbcrg der Bertha von Räzüns,
^s obigen Heinrich Bruns Tochter, ein Wilthum aussetzt. Dasselbe Verhältniss geht
aus einer Urkunde von 1343 hervor; nur war damals Heinrich Brun schon gestorben,
J*A es erscheint sein Sohn, der Frau Berlha Bruder, »Heinrich von Räzüns«
(°hne den Beinamen Brun).

Derselbe Heinrich befehdete im Jahre 1343 in Gemeinschaft mit seinen Brüdern
ünd- seinem Schwager Johann von Rielberg die Grafen Rudolf und Hartmann von

w, Ware nicht in irgend einem österreichischen Archiv das Archiv der Herrschaft Razüns zu finden?
s *are doch möglich, dass noch altere Urkunden darin sich vorfanden.

j,
Den Heinrich von Räzüns im Einkünfterodel der Kirche Cur halte ich unbedingt für den »nobilis

^"»ricus«, nur bezweifle ich, ob alle Aufzeichnungen daselbst erst in die Jahre 1290 bis 1298 fallen.—
'* urkundlichen Angaben, auf die ich mich beziehe, sind alle theils Mohr's Cod. Raet., theili

ern noch nicht in demselben erschienenen rätiscligfljrkunden enthoben.

^>£™^T^
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Werdenberg-Sargans, und wahrscheinlich wieder der gleiche erhält anno 1349 van

seinen Brüdern Wal liier und Chris toffel die sogenannten Kerzer zum Pfand.

Keiner der drei Brüder führt hiebei den Namen Brun.

Im Jahre 1370 tritt zum ersten Mal der bekannte »Ulrich Brun, Freiherr
von Räzüns« auf, nennt dabei die I35G verstorbene Bcrtha von Riclberg seine

Muhme und verzichtet auf Rechte, welche von ihr herrühren. Anno 1380 nennt e1'

den verstorbenen »Heinrich von Räzüns« (den obengenannten oder einen Sol"1

eines der drei Brüder] seinen lieben Vetler. Anno 1393 endlich lässl er das oben

berührte Pfand, die Kerzer, vom Bischof lösen; es war also auf ihn übergegangen-

Dieser Ulrich, auch Ulrich Brun, nur Brun und sogar Brun er genannt.

lebte noch anno 1414, erscheint jedoch schon 1395 mit drei Söhnen, Hau?-

Heinrich und Ulrich, von denen jedenfalls der ersle schon erwachsen war-

Hans und Heinrich führten nie, Ulrich zuweilen den Beinamen Brun. Der letzter«

unterzeichnete sich anno 1420 »Udalricus Brunius«, sein Bruder daneben

»IIenricus a Reliis«. Hans lebte noch 1424, Heinrich 1426 und Ulrich 1439-

Der letzte des Geschlechts »Georg von Räzüns«, vom Jüngern Ulrich Veit''1'

enannl, wahrscheinlich ein Sohn Heinrichs, erscheint von 14,35 bis 1455, war 1458

schon gestorben und halte den Beinamen nie geführt. Ebenso erscheinen sänmillicli'1

Frauen ohne den Beinamen. Von 1302 bis 1343 und von 1349 bis 1370 wird d'e

Familie nicht genannt, und auch in der Zwischenzeit, von 1343 bis 1349 komm1

der Beiname Brun nicht vor.
Die fünf räzünsischen Siegel, die ich kenne, sind folgende: von 1288 das des

nobilis Hainricus, von 1370 das des allein Ulrich Brun, von 1423 diejenigen von Hau5

und von Heinrich, und endlich von 1455 das Siegel Georgs. Alle enthalten einfach da5

alte räzünsische Wappen; nur in dem schlecht erhaltenen Siegel Georgs findet sie11

Helm und Helmzierdc, letztere dem allen Wappen entsprechend. Die Umschrift il*

Siegel des nobilis Hainricus muss, den wenigen erkennbaren Buchstaben nach, einfad1

Vor- und Familiennamen enthalten haben; diejenige im Siegel Ulrich Bruns heis?1-

SIGILLVM-BRVINI I) BKZVINS Die übrigen drei lügen dem einfachen Vor- uij?

Familiennamen den Titel: LIB(K,R1 bei und enthalten den Beinamen Brun nicht.

Die Ansichl der Chronisten, dass mil dem Freilierrn Ulrich Brun (1370J die junget
Familie begonnen habe, stützte sich offenbar auf den Beinamen (sie müssen de"

»II ein rieh Brun« von 1302 gar nichl gekannt oder nicht beachtet haben, m,(1

auf den Titel; Freiherr. Der erslere Grund fällt nun von selbst weg; der ander*

wird mehr als aufgehoben durch den Umstand, dass Heinrich Brun, entgegen seine*

Vorsänger, den Freihcrrnlitcl nichl führte. Die zu besprechende Frage würde sie"
• 1 i fi

also folgendermassen stellen: War Heinrich Brun vom Stamme des jnobn1
Hainricus«, oder gehörte er einer andern Familie an? Für das letztere sprii'1'

eben wieder der Beiname und das Aufgeben des Freiherrntilels. Die inconsequen»*

All und Weise jedoch, wie der angebliche Familienname bald geführt bald wc-r'

gelassen wird, scheint diesen eher zum Vor- oder Zunahmen zu stempeln, der '"

der Familie sich einbürgerte und dessen Enlslehungsgrund nichl zu ermitteln |S'

Das Aufgeben des Freiherrnlilels ist nur scheinbar. Von Heinrich Brun an erscheint

die Räzünser nämlich nur in deutschen Urkunden und der Ausdruck »fry», t>tle

Freiherr, kam in rätischen Landen erst in der zweiten Hälfte des XIV. Saec '



Illgemeinern Gebrauch. Nichl nur der nobilis Hainricus sondern, um andere Beispiele
anzuführen, auch Wallher von Vatz, der Vater Johannes, Donais und des poslhunius
Walther, ja sogar Donal selbst bis 1338, werden wohl »nobilis«, nie aber »fry«
oder »Freiherr« genannt. Ulrich Walther von Belmont gebraucht den Titel noch
'363 nichl. Da nun über all diess von 1290/98 bis 1343 kein anderer Heinrich
von Räzüns erscheint1), welcher den nobilis Hainricus halte veranlassen können
s'cli »senior« zu nennen als eben Heinrich Brun, so glaube ich annehmen
l[i dürfen: Heinrich Brun, geboren circa 1260, sei des nobilis Hainricus Sohn
gewesen; Ulrich Brun sei ein spät (circa 1345) geborner Sohn eines der drei Brüder
Heinrich, Walther und Christoffel gewesen, und habe des Grossvaters Zunamen

angenommen; mit andern Worten: Es habe nur eine Familie gegeben; was auch durch
die Siegel in Wappen und Umschrift besläligl würde.

Da es sich hier nichl um Aufstellung einer Genealogie, sondern lediglich um
Beleuchtung der oben geslelllen Frage handeil, so glaube ich durch Zusammen-
Stellung aller mir bekannten bezüglichen Daten und durch die daraus gezogenen
Schliesslichen Ergebnisse genug gelhan zu haben, in der Erwartung, durch diese
Einsendung vielleicht weitere Veröffentlichungen über die angeregte Sache zu veranlassen.

Was endlich die in der Capelle zu Räzüns befindlichen .Nahmen und Wappen-
Schikle anbetrifft, so isl zu bemerken, dass die Namen Anna, Margaret!) und
J°huiines erst anfangs des XV. Jahrhunderts in der Familie urkundlich erscheinen.

W. v. J.

Geldnoth der Grafen von Kibnrg.
Ein trauriges Bild von der finanziellen Lage der einst so mächtigen Grafen von

"•bürg giebl uns eine Urkunde derselben vom Jahre 1382 (Sololhurner Wochenblatt
'"25. 498). Den 12. August dieses Jahres waren Gräfin Anna und Graf Rudolf ihr
^°hn, der spätere »Mordbrenner von Solothurn« genöthigt, 50 Gulden und 12

^('hillingc von Malhys Ebcrlin dem Juden und Esler Mennlinon der Jüdin, seiner
'liefrau, Bürgern zu Bern, aufzunehmen, wobei sich auf ihre Bitte Conrad Sachs
011 Deilingen, Schultheiss zu Burgdorf, Pcler von Malslällen, Erhard von Igliswil

"ll(I Ulrich von Burron, Bürger zu Burgdorf, als Mitschuldner unterschreiben mussten,
J"rn den Gläubigern das nolhwendige Zutrauen zu der Zahliahigkeit ihrer hohen
tefrschaften einzuflössen.

Am allerdcutlichslcn aber beweist den gänzlichen ökonomischen Ruin des ge-
Unkeoen Grafenhauses eine noch ungedruckte Urkunde von 140-i im Staatsarchiv

J.0'oihurn. Auf ihrem Schlosse Neubechburg hallen die Grafen als Burgknechl
.]il"'ghüter) den Kuni Hug von Aflbltern, dem sie, wahrscheinlich als Lidlohn, 14

'und Pfennig schuldig waren. Da er an Zahlung mahnte, mussten Graf Bcrchlold
"d sein Bruderssohn Graf Effo ihrem Knechte schriftlich das beschämende Ge-

»H. d
Kine Urkunde von 1319 habe ich absichtlich oben nicht erwähnt. In derselben verkaufen.

dictus Uiizuns el Chiioiiradus, Anna el Elizabeth liberi ejus" an das Oomcapilel Cur einen
^"'zins von ihrem (Wohn-) Hause in Cur. Ich halte unbedingt diese „dicti Räzüns" entweder für
vvPUlc v°n «lein Dorfe Razüns, welche sich in Cur niedergelassen hallen und daher so benannt

ruoi>, oder aber für Mayer der Freiherrn von Räzüns auf deren Hof zu Cur.
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